
 

 
Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Brandenburg 

Teil I – Gesetze 

34. Jahrgang Potsdam, den 29. September 2023 Nummer 18 

Drittes Gesetz zur Änderung der Brandenburgischen Bauordnung*)  

Vom 28. September 2023 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Brandenburgischen Bauordnung 

Die Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl. I Nr. 39), 

die zuletzt durch das Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBl. I Nr. 5) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 32 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 32a Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung auf Dächern“. 

b) Nach der Angabe zu § 65 werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 65a Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten 

§ 65b Eintragungsverfahren für Antragstellende aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

§ 65c Ausgleichsmaßnahmen 

§ 65d Vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungserbringung von bauvorlageberechtigten Inge-

nieuren, Anzeigeverfahren“. 

c) Folgende Angabe wird angefügt: 

„Anlage Leitlinien zu Ausbildungsinhalten“. 

2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 12 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

                                            
*) Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen 2005/36/EG (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 31). 



 

b) Folgende Nummer 13 wird angefügt: 

„13. Regale und Regalanlagen in Gebäuden, soweit sie nicht Teil der Gebäudekonstruktion sind oder 

keine Erschließungsfunktion haben.“ 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 11 werden die Wörter „sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie“ 

gestrichen. 

bb) Dem Wortlaut der Nummer 12 werden die Wörter „Einrichtungen zur Unterbringung von Personen 

sowie“ vorangestellt. 

b) In Absatz 9 wird nach dem Wort „Hilfe“ das Wort „auffindbar,“ eingefügt. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 Meter. In Gewerbe- und Industriegebie-

ten sowie für Windenergieanlagen im Außenbereich genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 Meter. 

Vor den Außenwänden von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen 

Geschossen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 Meter. Werden von einer städtebaulichen Satzung oder 

einer örtlichen Bauvorschrift nach § 87 Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Ab-

standsflächen größerer oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die Sätze 1 

bis 3 keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an. Für Anten-

nenanlagen, einschließlich zugehöriger Versorgungseinheiten und Funkcontainer, beträgt die Tiefe der 

Abstandsfläche im Außenbereich 0,4 H, soweit diese an Grundstücke mit Wohnnutzung grenzen; im Üb-

rigen sind Antennenanlagen, einschließlich zugehöriger Versorgungseinheiten und Funkcontainer, im Au-

ßenbereich ohne eigene Abstandsflächen zulässig.“ 

b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung 

sowie die Errichtung von Solaranlagen bei rechtmäßig errichteten Gebäuden unabhängig davon, ob diese 

den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie eine Stärke von nicht mehr 

als 0,40 Meter aufweisen.“ 

c) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie 

nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig 

1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe der 

grenznahen Wand bis zu 3 Meter und einer Gesamtgebäudelänge je Grundstücksgrenze von 9 Meter; 

die Dachneigung darf 45 Grad nicht überschreiten, 

2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 Meter und einer Gesamtlänge je Grund-

stücksgrenze von 9 Meter, 

3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser 

Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 Meter, 

4. Wärmepumpen einschließlich ihrer Fundamente und Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 Meter 

und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 3 Meter. 

Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Anlagen 

nach Satz 1 Nummer 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 Meter nicht überschreiten.“ 
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5. § 32 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Von Brandwänden und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen folgende Abstände 

eingehalten werden: 

1. ohne Abstand 

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn die Wände 

nach Halbsatz 1 mindestens 30 Zentimeter über die Bedachung geführt sind, 

b) Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie durch 

die Wände nach Halbsatz 1 gegen Brandübertragung geschützt sind, 

2. mindestens 0,50 Meter 

Solaranlagen, die mit maximal 30 Zentimeter Höhe über der Dachhaut installiert oder im Dach integriert 

sind, wenn sie nicht unter Nummer 1 Buchstabe b fallen, 

3. mindestens 1,25 Meter 

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, die nicht unter Num-

mer 1 Buchstabe a fallen, 

b) Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten, wenn sie nicht unter Nummer 1 Buchstabe b fallen, 

c) Solaranlagen, die nicht unter Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 fallen.“ 

6. Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt: 

„§ 32a 

Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung auf Dächern 

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche von 50 Quadratmeter aufweisen, sind 

mindestens 50 Prozent der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Die Verpflichtung nach Satz 1 be-

steht ab dem 1. Juni 2024 auch bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut. Satz 1 gilt, wenn der Antrag auf 

Baugenehmigung 

1. bei Gebäuden, die überwiegend öffentlich genutzt werden, ab dem 1. Juni 2024 und 

2. bei Gebäuden, die überwiegend gewerblich genutzt werden, ab dem 1. Juni 2024 

bei der Bauaufsichtsbehörde eingeht. 

(2) Bei der Errichtung einer für eine Solarnutzung geeigneten offenen Stellplatzanlage, welche einem Gebäude 

dient, bei dem es sich nicht um ein Wohngebäude handelt, mit mehr als 35 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge ist 

über der für eine Solarnutzung geeigneten offenen Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage zu installieren, wenn 

der Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Juni 2024 bei der Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die Installation einer 

solarthermischen Anlage zur Wärmeerzeugung steht der Erfüllung nach Satz 1 gleich. 

(3) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 entfallen, 

1. wenn ihre Erfüllung im Einzelfall 

a) anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht, 

b) technisch unmöglich ist oder 

c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist 

oder 
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2. soweit auf der Dachfläche solarthermische Anlagen errichtet werden sollen. 

Die Bauaufsichtsbehörde kann für Parkplätze, insbesondere aus städtebaulichen Gründen, Ausnahmen oder Be-

freiungen von den Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 erteilen.“ 

7. § 39 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13 Meter müssen Aufzüge in ausreichen-

der Zahl haben; dies gilt nicht beim nachträglichen Ausbau und der Nutzungsänderung des obersten Ge-

schosses oder bei der Aufstockung um bis zu zwei Geschosse.“ 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Aufenthaltsräume im obersten Geschoss, die eine Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen im darunterlie-

genden Geschoss bilden, sind nicht zu berücksichtigen.“ 

c) In dem neuen Satz 4 wird das Wort „Wohnungen“ durch das Wort „Nutzungseinheiten“ ersetzt. 

d) Der neue Satz 5 wird aufgehoben. 

8. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden das Wort „gut“ durch das Wort „barrierefrei“ ersetzt und nach dem Wort „Kinderwa-

gen“ ein Komma und das Wort „Mobilitätshilfsmittel“ eingefügt. 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Werden Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen in rechtmäßig bestehenden Gebäuden in Wohn-

raum umgenutzt, sind auf bestehende Bauteile die §§ 6, 27, 28, 30, 31 und 32 nicht anzuwenden.“ 

9. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „Wohn- und Schlafräume“ durch das Wort „Aufenthaltsräume“ ersetzt 

und nach dem Wort „Küche“ die Wörter „oder einer Kochnische“ eingefügt. 

bb) Folgender Satz 4 wird angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn durch nachträglichen Ausbau des Dachgeschosses, durch Auf-

stockung um bis zu zwei Geschosse oder durch Teilung von Wohnungen zusätzliche Wohnungen 

entstehen.“ 

b) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „Bildungswesens“ durch die Wörter „Bildungs- und Erzie-

hungswesens“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 eingefügt: 

„(4) Abweichungen nach § 67 von den Absätzen 1 bis 3 können auch zugelassen werden, soweit die 

Anforderungen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können, insbesondere 

1. wegen schwieriger Geländeverhältnisse, 

2. wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs, 

3. wegen ungünstiger vorhandener Bebauung oder 

4. im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderung. 
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(5) Für bauliche Anlagen, die überwiegend von Menschen mit Behinderungen oder aufgrund von Alter 

oder Krankheit beeinträchtigten Menschen genutzt werden oder ihrer Betreuung dienen, gilt Absatz 3 

Satz 3 und 4 entsprechend.“ 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6. 

10. In § 60 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „nach Straßenverkehrsrecht“ gestrichen und das Wort „Straßen-

recht“ durch das Wort „Landesstraßenrecht“ ersetzt. 

11. § 61 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe d werden die Wörter „überdachte Stellplätze und überdachte Abstellplätze“ durch 

die Wörter „überdachter Stellplätze und überdachter Abstellplätze“ und die Angabe „50 Quadratmeter“ 

durch die Wörter „insgesamt 50 Quadratmeter je Baugrundstück“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird nach der Angabe „10 Meter“ das Komma gestrichen. 

c) In Nummer 3 Buchstabe a werden nach dem Wort „Außenwandflächen“ die Wörter „und Umwehrungen,“ 

und nach dem Wort „Hochhäusern“ ein Komma eingefügt. 

d) In Nummer 5 Buchstabe b werden die Wörter „von 18 Monaten“ durch die Wörter „von 24 Monaten“ 

ersetzt. 

e) Der Nummer 6 wird folgender Buchstabe i angefügt: 

„i) bauliche Anlagen mit nicht mehr als 20 Quadratmeter Grundfläche und nicht mehr als 4 Meter Höhe, 

die ausschließlich der Wasserwirtschaft dienen,“. 

f) Nummer 11 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe b werden nach dem Komma am Ende die Wörter „§ 66 Absatz 3 Satz 3 bleibt unbe-

rührt,“ eingefügt. 

bb) In Buchstabe e wird nach dem Wort „Wärmedämmung“ ein Komma eingefügt. 

g) Nummer 13 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe f wird wie folgt gefasst: 

„f) Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten, Märkten sowie 

Musik-, Kunst- und Kulturfestivals, die nur für kurze Zeit aufgestellt oder benutzt werden und 

die keine fliegenden Bauten oder Sonderbauten sind,“. 

bb) In Buchstabe g werden die Wörter „und fahrbereit aufgestellte“ gestrichen. 

12. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 durch folgenden Satz ersetzt: 

„Dies gilt nicht für: 

1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit anderer Ausbildung als nach Absatz 2, insbe-

sondere Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister des Maurer-, Betonbauer- und Zimmerer-

fachs sowie staatlich geprüfter Technikerinnen und Technikern der Fachrichtung Bautechnik mit dem 

Schwerpunkt Hochbau, verfasst werden und 

2. geringfügige oder technisch einfache Bauvorhaben, wie: 

a) freistehende Gebäude bis 100 Quadratmeter Grundfläche und mit nicht mehr als zwei Geschos-

sen, 
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b) Gebäude ohne Aufenthaltsräume bis 150 Quadratmeter Grundfläche und mit nicht mehr als 

zwei Geschossen, zum Beispiel Nebengebäude, Garagen und Carports, 

c) land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebäude mit bis zu zwei oberirdischen Geschossen und 

bis 250 Quadratmeter Grundfläche, 

d) einfache Änderungen an sonstigen Gebäuden, zum Beispiel der Anbau von Wintergärten sowie 

Terrassen- und Balkonüberdachungen bis 50 Quadratmeter Grundfläche, 

e) bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 die Errichtung von Dachgauben oder Änderungen 

an der Dachkonstruktion im Rahmen von Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. in die von der Brandenburgischen Ingenieurkammer geführte Liste der Bauvorlageberechtig-

ten eingetragen ist oder, ohne eine solche Listeneintragung, gemäß § 65d bauvorlageberechtigt 

ist.“ 

bb) Die Nummern 3 und 4 werden aufgehoben. 

c) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 

‚(3) Bauvorlageberechtigt sind ferner, 

1. Berufsangehörige, welche über einen der in § 65a genannten inländischen oder auswärtigen Hoch-

schulabschlüsse verfügen, für die in Absatz 1 Satz 2 genannten 

a) freistehenden oder nur einseitig angebauten oder anbaubaren Wohngebäude der Gebäudeklas-

sen 1 bis 3, 

b) eingeschossigen gewerblich genutzten Gebäude, die keine Sonderbauten sind, 

c) land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebäude, 

2. Berufsangehörige, welche die Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“ führen 

dürfen, für die mit der Berufsaufgabe der Innenarchitektin oder des Innenarchitekten verbundenen 

baulichen Änderungen von Gebäuden sowie 

3. Berufsangehörige, welche einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der 

Fachrichtung Bauingenieurwesen gemäß den in der Anlage geregelten Leitlinien oder der Fachrich-

tung Architektur nachweisen können, danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfs-

planung von Gebäuden praktisch tätig gewesen und Bedienstete einer juristischen Person des öffent-

lichen Rechts sind, für die dienstliche Tätigkeit. 

(4) Die Bauvorlageberechtigen nach Absatz 3 Nummer 1 sind in ein von der Brandenburgischen Inge-

nieurkammer zu führendes Verzeichnis einzutragen. § 65a Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.‘ 

d) Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben. 

e) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 5. 

13. Nach § 65 werden folgende §§ 65a bis 65d eingefügt: 

„§ 65a 

Voraussetzung für die Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten 

(1) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf Antrag von der Brandenburgischen Ingenieurkammer ein-

zutragen, wer 
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1. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwesen ge-

mäß den in der Anlage geregelten Leitlinien an einer deutschen Hochschule nachweist und 

2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig gewesen 

ist. 

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die Brandenburgische Ingenieur-

kammer bestätigt unverzüglich den Eingang der Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen feh-

len. Die Eingangsbestätigung muss folgende Angaben enthalten: 

1. die in Satz 5 genannte Frist, 

2. die verfügbaren Rechtsbehelfe, 

3. die Erklärung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn über ihn nicht rechtzeitig entschieden wird, und 

4. im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mitteilung, dass die Frist nach Satz 5 erst beginnt, wenn die 

Unterlagen vollständig sind. 

Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen zu entscheiden; die 

Brandenburgische Ingenieurkammer kann die Frist gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragsteller einmal 

um bis zu einen Monat verlängern. Die Fristverlängerung und deren Ende sind ausreichend zu begründen und der 

Antragstellerin oder dem Antragsteller vor Ablauf der ursprünglichen Frist mitzuteilen. Der Antrag gilt als ge-

nehmigt, wenn über ihn nicht innerhalb der nach Satz 5 maßgeblichen Frist entschieden worden ist. 

(2) Auf Antrag ist in die Liste der Bauvorlageberechtigten einzutragen, wer über einen auswärtigen Hochschul-

abschluss verfügt, der den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Anforderungen gleichwertig ist, und die An-

forderung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 erfüllt. 

(3) Eine Antragstellerin oder ein Antragsteller wird in die Liste nach Absatz 1 auch eingetragen, wenn 

1. sie oder er in Bezug auf die Studienanforderungen einen Ausbildungsnachweis nach Artikel 11 der Richt-

linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-

nung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 

vom 4.4.2008, S. 28, L 33 vom 3.2.2009, S. 49, L 305 vom 24.10.2014, S. 115, L 177 vom 8.7.2015, S. 60, 

L 268 vom 15.10.2015, S. 35, L 095 vom 9.4.2016, S. 20), die zuletzt durch den Delegierten Beschluss 

(EU) 2021/2183 (ABl. L 444 vom 10.12.2021, S. 16) geändert worden ist, besitzt, soweit diese in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem diesem durch Abkommen gleichgestellten Staat erfor-

derlich sind, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung dieses Berufes zu 

erhalten, 

2. der Ausbildungsnachweis den Anforderungen nach Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG 

genügt und 

3. die berufspraktische Tätigkeit mit den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar ist. 

Satz 1 gilt auch für eine Antragstellerin oder einen Antragsteller, der nachweist, dass sie oder er 

1. diesen Beruf ein Jahr lang vollzeitbeschäftigt oder während einer entsprechenden Gesamtdauer in Teilzeit 

während der vorhergehenden zehn Jahre in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder einem gleichge-

stellten Staatausgeübt hat, sofern der Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist, 

2. im Besitz eines Befähigungs- oder Ausbildungsnachweises ist, der den Anforderungen nach Artikel 13 Ab-

satz 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG genügt, und 

3. keine wesentlichen Unterschiede gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bestehen. 

(4) Einer Eintragung nach Absatz 1 oder Absatz 2 bedarf es nicht, wenn die Antragstellerin oder der Antrag-

steller aufgrund einer Regelung eines anderen Landes bauvorlageberechtigt ist. 
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(5) § 17 des Brandenburgischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes vom 5. Dezember 2013 (GVBl. I 

Nr. 37), das zuletzt durch das Gesetz vom 8. Juni 2021 (GVBl. I Nr. 14) geändert worden ist, ist anzuwenden. 

§ 65b 

Eintragungsverfahren für Antragstellende aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(1) Für die Form des Antrags auf Eintragung, die einzureichenden Unterlagen sowie das diesbezügliche Ver-

fahren gelten die §§ 12 und 13 des Brandenburgischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes. 

(2) Antragsteller haben Unterlagen nach Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit 

deren Anhang VII Nummer 1 Buchstabe a und Buchstabe b Satz 1 sowie auf Anforderung nach Anhang VII 

Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 dieser Richtlinie vorzulegen. Gibt die Antragstellerin oder der Antragsteller an, 

hierzu nicht in der Lage zu sein, wendet sich die Brandenburgische Ingenieurkammer zur Beschaffung der erfor-

derlichen Unterlagen an die Kontaktstelle, die zuständige Behörde oder eine Ausbildungsstelle. Bei Ausbildungs-

nachweisen gemäß Artikel 50 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG kann die Brandenburgische Ingenieurkammer 

bei berechtigten Zweifeln von der zuständigen Stelle des Ausstellungsstaates die Überprüfung der Kriterien ge-

mäß Artikel 50 Absatz 3 Buchstabe a bis c der Richtlinie verlangen. War die Antragstellerin oder der Antragstel-

ler bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem gleichgestellten Staat tätig, kann 

die Brandenburgische Ingenieurkammer im Fall berechtigter Zweifel von der im Herkunftsstaat zuständigen Be-

hörde eine Bestätigung der Tatsache verlangen, dass die Ausübung dieses Berufes durch die Antragstellerin oder 

den Antragsteller nicht aufgrund schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder einer Verurteilung wegen 

strafbarer Handlungen untersagt worden ist. Im Übrigen finden die Vorschriften des Artikels 50 Absatz 1 der 

Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit deren Anhang VII Nummer 1 Buchstabe d bis g Anwendung. Die auf 

Verlangen übermittelten Unterlagen und Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate 

sein. Der Informationsaustausch erfolgt über das Binnenmarkt-Informationssystem. 

(3) Über die Eintragung in die Liste nach § 65a Absatz 1 ist eine Bescheinigung auszustellen. Die Liste enthält 

folgende Angaben: 

1. Zeitpunkt der Eintragung, 

2. Familienname, Geburtsname und Vornamen, 

3. Geburtsdatum und Geburtsort, 

4. akademische Grade und Titel, 

5. ladungsfähige Adresse. 

Die Liste enthält darüber hinaus Angaben über die Staatsangehörigkeit der Antragstellerin oder des Antragstellers 

und den Staat, in dem sie oder er seine Berufsqualifikation erworben hat. Wesentliche Änderungen gegenüber 

der nach Satz 2 bescheinigten Situation hat die Antragstellerin oder der Antragsteller der Brandenburgischen 

Ingenieurkammer unverzüglich mitzuteilen. Die für die Löschung aus Listen geltenden Regelungen des Bran-

denburgischen Ingenieurgesetzes in der jeweils geltenden Fassung gelten auch für diese Liste. 

(4) Kann eine Eintragung in die Liste nicht erfolgen, weil die Antragstellerin oder der Antragsteller die Vo-

raussetzungen des § 65a Absatz 3 nicht erfüllt, ist dies durch Bescheid nach § 10 des Brandenburgischen Berufs-

qualifikationsfeststellungsgesetzes festzustellen. 

§ 65c 

Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Antragsteller, die nicht in die Liste nach § 65a Absatz 2 und 3 eingetragen werden können, weil sie auf-

grund von wesentlichen Unterschieden nicht über eine gleichwertige Berufsqualifikation verfügen und die über 

einen Ausbildungsnachweis verfügen, der dem Berufsqualifikationsniveau nach Artikel 11 Buchstabe b bis e der 

Richtlinie 2005/36/EG entspricht, können einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absolvieren oder 
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eine Eignungsprüfung ablegen. Beantragt eine Inhaberin oder ein Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Arti-

kel 11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG die Anerkennung ihrer oder seiner Berufsqualifikationen und ist 

die erforderliche Berufsqualifikation unter Artikel 11 Buchstabe d der Richtlinie eingestuft, so kann die Bran-

denburgische Ingenieurkammer sowohl einen Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung vorschreiben. 

(2) Die Einzelheiten zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden durch Satzung der Brandenburgi-

schen Ingenieurkammer festgelegt. 

(3) Die Brandenburgische Ingenieurkammer kann mit anderen zuständigen Stellen innerhalb der Bundesrepub-

lik Deutschland landesübergreifende Vereinbarungen zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen schließen. 

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung des für das Bauordnungsrecht zuständigen Mitglieds der Landesre-

gierung. 

§ 65d 

Vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungserbringung 

von bauvorlageberechtigten Ingenieuren, Anzeigeverfahren 

(1) Ein Dienstleister ist zur vorübergehenden und gelegentlichen Erstellung von Bauvorlagen berechtigt, wenn 

er in ein entsprechendes Verzeichnis bei der Brandenburgischen Ingenieurkammer eingetragen ist. 

(2) Ein Dienstleister nach Absatz 1 hat das erstmalige Erbringen von Dienstleistungen zuvor der Brandenbur-

gischen Ingenieurkammer in Textform anzuzeigen. Einer Anzeige nach Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Dienst-

leister bereits aufgrund einer Regelung eines anderen Landes zur Dienstleistungserbringung berechtigt ist. Zu-

sammen mit der Anzeige sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

1. ein Identitätsnachweis, 

2. eine Bescheinigung, dass er in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem diesem durch Ab-

kommen gleichgestellten Staat rechtmäßig zur Ausübung der betreffenden Tätigkeit niedergelassen ist und 

ihm die Ausübung dieser Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vo-

rübergehend, untersagt ist, 

3. ein Berufsqualifikationsnachweis, 

4. in den in § 65a Absatz 3 Satz 2 genannten Fällen ein Nachweis in beliebiger Form darüber, dass der Dienst-

leister die betreffende Tätigkeit mindestens ein Jahr während der vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat, 

sofern der Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist, 

5. ein Nachweis über den Versicherungsschutz. 

Die §§ 12 und 13 des Brandenburgischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes sind anzuwenden. 

(3) Die Vorlage der Anzeige nach Absatz 2 berechtigt den Dienstleister zur Erstellung von Bauvorlagen. Der 

Brandenburgischen Ingenieurkammer steht es frei, die Unterlagen nach Absatz 2 Satz 3 nachzuprüfen. Die Er-

stellung von Bauvorlagen ist dem Dienstleister zu untersagen, wenn der Dienstleister nicht zur Ausübung dessel-

ben Berufs rechtmäßig in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, ihm die Ausübung dieser Tätigkeit nach der 

Anzeige untersagt wird oder die Voraussetzungen des § 65a Absatz 3 Satz 2 nicht erfüllt. In diesem Fall ist dem 

Dienstleister die Möglichkeit einzuräumen, fehlende Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen durch einen An-

passungslehrgang zu erwerben oder durch eine Eignungsprüfung nachzuweisen. Ist der Dienstleister zur Aus-

übung desselben Berufs rechtmäßig in einem Mitgliedstaat niedergelassen oder erfüllt er die Voraussetzungen 

des § 65a Absatz 3 Satz 2, so darf er hinsichtlich der Erstellung von Bauvorlagen nicht aufgrund seiner Berufs-

qualifikation beschränkt werden. Für die Bestimmung desselben Berufs im Sinne dieses Absatzes gilt das gestufte 

System des § 65. 

(4) Das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung des Niederlassungsstaats nach Artikel 7 Absatz 3 der Richt-

linie 2005/36/EG bleibt unberührt. Die Berufsbezeichnung ist dann so zu führen, dass keine Verwechslung mit 

einer inländischen Berufsbezeichnung möglich ist. 
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(5) Auswärtige bauvorlageberechtigte Ingenieure haben die Berufspflichten zu beachten. Sie sind hierfür wie 

Mitglieder der Brandenburgischen Ingenieurkammer zu behandeln. Die Brandenburgische Ingenieurkammer 

stellt über die Eintragung in das Verzeichnis nach Absatz 1 eine auf fünf Jahre befristete Bescheinigung aus, die 

auf Antrag verlängert werden kann. Durch die Eintragung in das Verzeichnis nach Absatz 1 darf die Erbringung 

der Dienstleistungen in keiner Weise verzögert oder erschwert werden und für den Dienstleister keine zusätzli-

chen Kosten verursachen. 

(6) § 17 des Brandenburgischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes ist anzuwenden.“ 

14. § 66 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Nummer 1, 2 und 4“ durch die Wörter „Nummer 1 und 2 und Ab-

satz 3 Nummer 3“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 und 4 wird jeweils die Angabe „§ 65 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 65a Absatz 1“ 

ersetzt. 

bb) In Satz 6 werden die Wörter „§ 65 Absatz 4 bis 6“ durch die Wörter „§ 65a Absatz 2 bis 4 und § 65d 

Absatz 5“ ersetzt. 

15. In § 67 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt. 

16. § 70 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Vorhaben“ die Wörter „durch Zustellung“ eingefügt und die 

Wörter „zwei Wochen“ durch die Wörter „einem Monat“ ersetzt. 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Haben die Nachbarn dem Bauvorhaben nicht zugestimmt, ist ihnen die Baugenehmigung zuzustellen.“ 

c) Absatz 5 Satz 2 bis 4 wird aufgehoben. 

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die All-

gemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu benachteiligen oder zu belästigen, kann die Bauauf-

sichtsbehörde auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn das Bauvorhaben ortsüblich bekannt machen.“ 

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach den Wörtern „innerhalb eines“ das Wort „angemessenen“ eingefügt. 

bb) Folgende Sätze werden angefügt: 

„Ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob sich das Vorhaben inner-

halb des Achtungsabstands des Betriebsbereichs befindet. Satz 1 gilt nicht, wenn 

1. die Bauaufsichtsbehörde zu dem Ergebnis kommt, dass dem Gebot, den angemessenen Sicher-

heitsabstand zu wahren, bereits in einem Bebauungsplan Rechnung getragen ist, oder 

2. bei der Änderung von Vorhaben nach Satz 1 Nummer 3 sich die Zahl der gleichzeitig anwesen-

den Personen nicht erhöht. 

Verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach Absatz 6 oder Absatz 7 Satz 1, finden die Absätze 2 und 3 

keine Anwendung.“ 
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f) Nach Absatz 7 werden folgende Absätze 8 bis 10 eingefügt: 

„(8) In der Bekanntmachung nach den Absätzen 6 und 7 ist über Folgendes zu informieren: 

1. über den Gegenstand des Vorhabens, 

2. über die für die Genehmigung zuständige Behörde, bei der der Antrag nebst Unterlagen zur Einsicht 

ausgelegt wird sowie wo und wann Einsicht genommen werden kann, 

3. darüber, dass Personen, deren Belange berührt sind, und Vereinigungen, welche die Anforderungen 

von § 3 Absatz 1 oder § 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes erfüllen (betroffene Öffent-

lichkeit), Einwendungen bei einer in der Bekanntmachung bezeichneten Stelle bis zu zwei Wochen 

nach Ablauf der Auslegungsfrist erheben können; dabei ist darauf hinzuweisen, dass mit Ablauf der 

Frist alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen sind und der Ausschluss von um-

weltbezogenen Einwendungen nur für das Genehmigungsverfahren gilt, 

4. dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden kann. 

Bei der Bekanntmachung nach Absatz 7 ist zusätzlich über Folgendes zu informieren: 

1. gegebenenfalls die Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

des Vorhabens nach § 5 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes sowie erforderlichenfalls die 

Durchführung einer grenzüberschreitenden Beteiligung nach den §§ 55 und 56 des Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsgesetzes, 

2. die Art möglicher Entscheidungen oder, soweit vorhanden, den Entscheidungsentwurf, 

3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten des Verfahrens zur Unterrichtung der Öffentlichkeit und Anhö-

rung der betroffenen Öffentlichkeit. 

(9) Nach der Bekanntmachung sind der Antrag und die Bauvorlagen sowie die entscheidungserhebli-

chen Berichte und Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbehörde im Zeitpunkt der Bekanntmachung vorlie-

gen, einen Monat zur Einsicht auszulegen. Bauvorlagen, die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthal-

ten, sind nicht auszulegen; für sie gilt § 10 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entsprechend. 

Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit gegenüber der zuständigen 

Behörde schriftlich Einwendungen erheben; mit Ablauf dieser Frist sind alle öffentlich-rechtlichen Ein-

wendungen ausgeschlossen. Hinsichtlich umweltbezogener Einwendungen gilt Satz 3 nur für das Geneh-

migungsverfahren. 

(10) Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die Baugenehmigung nach Absatz 3 Satz 2 zuzustellen ist, kann 

die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; wurde eine Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach Absatz 8 durchgeführt, ist der Genehmigungsbescheid öffentlich bekannt zu machen. Die öffentliche 

Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil des Bescheides und die Rechtsbehelfs-

belehrung in entsprechender Anwendung des Absatzes 6 Satz 1 bekannt gemacht werden; auf Auflagen 

ist hinzuweisen. Eine Ausfertigung des gesamten Genehmigungsbescheides ist vom Tage nach der Be-

kanntmachung an zwei Wochen zur Einsicht auszulegen. Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach Absatz 7 

erfolgt, sind in die Begründung die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe, die die Behörde 

zu ihrer Entscheidung bewogen haben, die Behandlung der Einwendungen sowie Angaben über das Ver-

fahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit aufzunehmen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist anzuge-

ben, wo und wann der Bescheid und seine Begründung eingesehen und nach Satz 7 angefordert werden 

können. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch Dritten gegenüber, die keine Einwen-

dungen erhoben haben, als zugestellt; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öffentli-

chen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 

von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich angefordert werden.“ 

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 11. 
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17. § 86 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung zu bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des § 31 des Gesetzes über überwachungsbe-

dürftige Anlagen und des § 49 Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 

entsprechend für Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in 

deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt werden.“ 

b) In Satz 3 werden die Wörter „§ 35 Absatz 2 des Produktsicherheitsgesetzes“ durch die Wörter „§ 27 Ab-

satz 5 des Gesetzes über überwachungsbedürftige Anlagen“ ersetzt. 

18. Dem § 88 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Die in der Anlage bestimmten Ausbildungsanforderungen finden keine Anwendung auf Personen, die ihr 

Studium bis zum 31. Dezember 2023 begonnen haben. Für diese Personen gelten die Ausbildungsanforderungen 

des § 65 gemäß der ab dem 16. Oktober 2018 geltenden Fassung dieses Gesetzes.“ 

19. Folgende Anlage wird angefügt: 

,Anlage 

(zu § 65 Absatz 3 Nummer 3 und § 65a Absatz 1 Nummer 1) 

Leitlinien zu Ausbildungsinhalten 

Allgemeines 

Die theoretischen und praktischen Inhalte des Studiums müssen auf die umfassenden Berufsaufgaben sowie auf 

die beruflichen Fähigkeiten und Tätigkeiten von Bauingenieuren ausgerichtet sein. Die Tätigkeit von Bauingeni-

euren umfasst im Wesentlichen die Planung, den Entwurf, die Konstruktion, die Ausführung, die Instandhaltung, 

den Betrieb und den Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen jeder Art, insbesondere in den Bereichen 

des Hoch-, Verkehrs-, Tief und Wasserbaus. 

Inhaltliche Anforderungen an das Studium des Bauingenieurwesens 

Im Rahmen eines hauptsächlich auf das Bauingenieurwesen ausgerichteten Studiengangs mit der Bezeichnung 

„Bauingenieurwesen“ oder entsprechenden Studiengängen von mit mindestens drei Studienjahren (entspricht 

180 Leistungspunkten gemäß dem Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleis-

tungen) müssen mindestens 135 Leistungspunkte in Studienfächern erworben werden, die dem Bauwesen zuge-

ordnet werden können. 

Hierzu gehören: 

1. Studienfächer, die ein fundiertes Grundlagenwissen im thematisch-naturwissenschaftlichen Bereich ver-

mitteln, insbesondere Höhere Mathematik, technische Mechanik, Bauphysik, Bauchemie, und Bau-

stoffkunde und Technisches Darstellen, 

2. Studienfächer, die allgemeine fachspezifische Grundlagen des Bauingenieurwesens vermitteln, insbeson-

dere Baukonstruktion/Objektplanung Gebäude, Tragwerkslehreplanung, Bauinformatik/Geoinformatik, 

Digitales Bauen, numerische Modellierung, Geotechnik, Bodenmechanik und Geodäsie, 

3. Studienfächer, die spezifische Kenntnisse des konstruktiven Ingenieurbaus vermitteln, insbesondere 

Baustatik, Massivbau (Beton-, Stahlbeton- und Mauerwerksbau), Stahl- und Metallbau, Holzbau, Verbund-

bau, Glasbau und Kunststoffe, Brückenbau, 

4. Studienfächer, die vertiefte Kenntnisse in bauingenieurspezifischen Spezialbereichen vermitteln, insbeson-

dere Wasserwirtschaft, Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Altlasten, Verkehrs-

planung, öffentliche Verkehrssysteme und Verkehrswege (Straße, Schiene), Straßenwesen, 
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5. Studienfächer, die vertiefte Kenntnisse des Baumanagements vermitteln, insbesondere Bauprojektmanage-

ment, Bauprozessmanagement und Baubetriebswirtschaft, Bauplanungsmanagement, 

6. Studieninhalte, die weitere allgemeine Grundlagen vermitteln, insbesondere Baurecht [Planungsrecht, Ord-

nungsrecht, Zivilrecht (Verträge, Haftung)], Bauen im Bestand, Ökologie, Fremdsprachen (Fachwort-

schatz) und technische Gebäudeausrüstung. 

Der Anteil der in den Nummern 1 bis 4 genannten Studienfächer muss dabei mindestens 110 Leistungspunkte 

betragen.‘ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 28. September 2023 

Die Präsidentin 

des Landtages Brandenburg 

Dr. Ulrike Liedtke 

Herausgeberin: Die Präsidentin des Landtages Brandenburg 
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